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Justiz- und Sicherheitsdepartement 

Staatsanwaltschaft 

Oberstaatsanwaltschaft 

  

 

Stand: 01.01.2023  

 

 

Weisung Nr. 3 

 

Weisung über die Pikett-Organisation (§ 8 Verordnung über die STA) 

 

1. Pikettregionen 

 

Im Erwachsenenstrafrecht werden zwei Pikett-Regionen geschaffen (Anhang 1-06 Q-Handbuch 

Management). 

 

 

2. Keine Brandtour 

 

Die im Pikett entgegengenommen Fälle werden nicht im Sinne einer Brandtour durch die pi-

kettleistende Person den / die Pikettleistende/n behandelt, sondern vom / von der sachlich 

zuständigen StA. 

 

 

3. Mobilität im Pikett 

 

Von Mittwoch 12.00 Uhr bis zum folgenden Mittwoch 12.00 Uhr steht an jedem Standort dem 

/ der pikettleistenden Person ausserhalb der Bürozeiten (ab 16.00 Uhr bis 07.00 Uhr) ein Pikett-

Fahrzeug zur Verfügung. 

 

 

4. Pikett-Einsatzplan der Staatsanwälte / Staatsanwältinnen 

 

Die ZDI erstellen jeweils bis Mitte Jahr den Pikettplan für das kommende Jahr und legen diesen 

der Geschäftsleitung zur Genehmigung vor. Diese entscheidet nach Rücksprache mit den be-

troffenen Staatsanwälten / Staatsanwältinnen. Die ZDI stellen sicher, dass die betroffenen An-

spruchsgruppen orientiert sind (Polizei). 

 

 

5. Pikett-Einsatzplan der Jugendanwaltschaft 

 

Die JUG erstellt selber einen Pikett-Einsatzplan und legt diesen dem OStA zur Genehmigung 

vor. Die JUG stellt sicher, dass die betroffenen Anspruchsgruppen orientiert sind (Polizei). 
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Das Pikett unter der Woche (Mo-Do) inkl. den Feiertagen (sofern unter der Woche) wird von 

den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten der Pikett-Regionen A und B abgedeckt. Massge-

blich ist der Ereignisort. 

 

 

6. Pikett-Woche 

 

Pikett wird jeweils von Mittwoch 16.00 Uhr bis zum folgenden Mittwoch 07.00 Uhr geleistet. 

Die Bürozeiten (07.00-12.00, 13.30-16.00 Uhr) sowie die Mittagszeiten (12.00-13.30 Uhr) von 

Montag bis Freitag fallen nicht unter Pikett und sind durch diejenige Person abzudecken, die 

Eingang hat. Fällt der Mittwoch auf einen Feiertag (z.B. 1. August), so erfolgt die Pikett-Über-

gabe um 12.00 Uhr. 

 

Der Pikett-Dienst umfasst alle Nächte, das Wochenende und allfällige Feiertage. Während den 

Bürozeiten ist ansonsten konsequent die Hauptnummer der Abteilung zu wählen. 

 

 
Änderungen 

Nr. Datum Geänderte Stelle(n) Art der Änderung 

1 07.12.2023  Lediglich Anpassung Layout 

 


